
Lärmschutz in Wohngebieten 
 
Das Inverkehrbringen und der Betrieb von Geräten und Maschinen ist in der 32. Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und Maschinen- 
lärmschutzverordnung - 32. BImSchV) geregelt. Unter diese Verordnung fallen 
insbesondere auch Rasenmäher, Laubbläser, Gartengeräte und sonstige Geräte und 
Maschinen, die überwiegend im privaten Bereich verwendet werden. 
Nach § 7 dieser Verordnung ist der Betrieb von Geräten und Maschinen wie folgt geregelt:  
 
 
Betrieb in Wohngebieten  
 
In reinen allgemeinen und besonderen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, 
Sondergebieten, die der Erholung dienen, Kur- und Klinikgebieten, Gebieten für die 
Fremdenbeherbergung, auf dem Gelände von Krankenhäusern und Pflegeanstalten gelten 
im Freien folgende die Regelungen der Verordnung. Die jeweilige Gebietskategorie 
bestimmt sich nach den Festlegungen in den Bebauungsplänen. Fehlt eine solche 
Festsetzung, bestimmt sich die Gebietskategorie nach der Schutzbedürftigkeit des 
jeweiligen Gebietes.  
 
 
Geräte und Maschinen (auszugsweise) 

 
 Rasenmäher (mit Elektro- oder Verbrennungsmotor)  
 Heckenschere  
 Motorkettensäge (tragbare)  
 Rasentrimmer/Rasenkantenschneider (mit Elektromotor)  
 Vertikutierer, Schredder/Zerkleinerer (sog. Häcksler mit Elektro- oder 

Verbrennungsmotor)  
 Beton- und Mörtelmischer  
 Hochdruckwasserstrahlmaschine  
 Motorhacke  

 
Betriebsbeschränkungen in empfindlichen Bereichen  
 

 Betrieb nicht an Sonn- und Feiertagen  
 Betrieb nicht von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr an Werktagen  
 Betrieb nicht von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr, von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, von 17.00 Uhr 

bis 7.00 Uhr (gilt nur für Freischneider, Grastrimmer/Graskantenschneider, 
Laubbläser und Laubsammler, die nicht über das Umweltzeichen verfügen)  

Nach § 7 Abs. 2 dieser Verordnung sind Ausnahmen zulässig, wenn der Betrieb der Geräte 
und Maschinen im Einzelfall zur Abwendung einer Gefahr oder bei Schneefall erforderlich 
wird.  
 
 
Eine vollständige Aufzählung der zulässigen Geräte und Maschinen und der weiteren 
Regelungen entnehmen Sie bitte der angefügten 32. BImSchV. 
 
















